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Chr. Schmetterer: Die rechtliche Stellung römischer Soldaten

Nach einem bei Cassius Dio (42,49,4) Ã¼berlieferten
DiktumOktaviansmacht die SouverÃ¤nitÃ¤t einer Herr-
schaft die Macht und Kontrolle Ã¼ber zwei Dinge aus:
Heer und Finanzen. Insofern nimmt es nicht wunder,
wenn beiden Eckpfeilern der kaiserlichen Herrschaft sei-
tens der jeweiligen principes eine besondere Aufmerk-
samkeit zuteil wurde. Die herausgehobene Stellung des
jeweiligen Augustus als oberster HeerfÃ¼hrer nach den
entscheidenden Weichenstellungen im Januar 27 v.Chr.
sowie die im Zuge der Wandlung der Heersystems im
1. Jahrhundert v.Chr. von der Miliz- zur Berufsarmee
entstandene gegenseitige AbhÃ¤ngigkeit zwischen dem
Feldherrn bzw. Kaiser und dem Heer bedingten da-
bei auch eine spezielle rechtliche Behandlung des Sol-
daten. Wiewohl zahlreiche Einzelstudien zu den ver-
schiedenen Rechtsbereichen (so zu Straf-, Ehe- und Ver-
mÃ¶gensrecht) existieren, fehlte es bislang an einer sys-
tematisierenden Zusammenschau. Diese hat sich Chris-
toph Schmetterer mit seiner bereits 2005 in Wien einge-
reichten Dissertation auf die Fahnen geschrieben.

In seiner kurzen Einleitung (S.Â 1f.) betont Schmet-
terer die Bedeutung der Armee im GefÃ¼ge der

rÃ¶mischen Kaiserzeit und zeigt auf, inwieweit ein sys-
tematisches In-den-Blick-Nehmen der juristischen Di-
mension des Soldatseins erst in der Severerzeit einsetzte.
Wenn er hier keinen eigenen Ansatz zu einer Fragestel-
lung sowie einen Quellen- und ForschungsÃ¼berblick
liefert, deutet dies bereits auf das groÃe Manko der Ar-
beit hin: Sie bietet zumeist mehr eine deskriptive Zusam-
menstellung des Quellen- und Forschungsstandes denn
eine wirkliche Analyse der rechtlichen Stellung der Sol-
daten im Prinzipat. ZunÃ¤chst wendet sich Schmette-
rer in einer historischen Kurzschau der Entwicklung und
Organisation der rÃ¶mischen Armee von der spÃ¤ten
rÃ¶mischen Republik bis in die Kaiserzeit zu (S.Â 3â10).
Die aufgrund der KÃ¼rze naturgemÃ¤Ã sehr pauscha-
le Faktenzusammenstellung bietet dennoch einen guten
Einblick in die Struktur des rÃ¶mischen Heerwesens,
und mehr â etwa die Diskussion der sogenannten Ma-
rianischen Heeresreform Vgl. dazu nur Heribert Aigner,
Gedanken zur sogenannten Heeresreform des Marius, in:
Franz Hampl / IngomarWeiler (Hrsg.), Kritische und ver-
gleichende Studien zur Alten Geschichte und Universal-
geschichte, Innsbruck 1974, S.Â 11â23. â soll dieses Kapi-
tel auch gar nicht leisten.
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FÃ¼r den Bereich âWehrpflicht und Heereseintrit-
tâ (S.Â 11â24) arbeitet Schmetterer die Einberufungs-
und AusschlussgrÃ¼nde (zum Beispiel bestimmte Pries-
terwÃ¼rden, spezielle Verwaltungsbeamte in den Muni-
zipien, Alter, kÃ¶rperliche Untauglichkeit) heraus, oh-
ne jedoch die einzelnen Zeugnisse nÃ¤her zu disku-
tieren. Vielmehr stÃ¼tzt er sich auf die vorhandene,
jedoch nicht immer vollstÃ¤ndig recherchierte Sekun-
dÃ¤rliteratur, wodurch manche FehleinschÃ¤tzung an-
fÃ¤llt. So dÃ¼rfte beispielsweise bezÃ¼glich des Sta-
tus der ArmeeangehÃ¶rigen der Grabstein des âSep-
timus Nigerâ (sic!, korrekt wÃ¤re Q. Septimius Niger)
aus Carnuntum (AE 1937, 174) mit der Abbildung ei-
nes pilleus nicht als Beispiel fÃ¼r eine Freilassung ei-
nes Mannes dienen, die ihm den Eintritt in die Ar-
mee ermÃ¶glichen sollte (so Schmetterer, S.Â 23). Schu-
macher hat Ã¼berzeugend nachgewiesen, dass die Ab-
kÃ¼rzung L P unterhalb des pilleus nicht mit L(ibertatis)
P(illeus), sondern vielmehr mit L(ibertas) P(ublica) auf-
zulÃ¶sen ist. Leonhard Schumacher, Sklaverei in der
Antike, MÃ¼nchen 2001, S.Â 188f. u. 293. Die daraus
resultierende politische Aussage- und Propagandakraft
des Grabsteins fÃ¼r einen in den Wirren des Vier-
Kaiser-Jahres 69 n.Chr. auf der richtigen Seite agieren-
den Soldaten bildet eine bessere Kontextualisierung die-
ses Zeugnisses als die Annahme von Sklavenaushebun-
gen im JÃ¼dischen Krieg Vespasians. Im Bereich des
âMilitÃ¤rstrafrechtsâ (S.Â 25â29) differenziert Schmette-
rer die MilitÃ¤rstrafen und -delikte aus; die literarische
Ãberlieferung, etwa das Beispiel des T. Manlius Torqua-
tus, der seinen eigenen Sohn wegen Befehlsmissachtung
habe hinrichten lassen (Liv. 8,7), behandelt Schmetterer
nicht nach der neueren Forschung zu den Exempla, son-
dern sieht darin einen âwahren Kernâ (S.Â 25). Insofern
gelangt er auch hier Ã¼ber eine bloÃe Zusammenstel-
lung der spezifisch soldatischen Vergehen und der darauf
stehenden Strafen nicht hinaus.

Deutlich analytischer geht Schmetterer die ver-
mÃ¶gensrechtlichen Fragen an, die sich fÃ¼r den mi-
litÃ¤rischen Bereich stellten. Aufbauend auf einem dia-
chronen Ãberblick zur Besoldung und zu den wirtschaft-
lichen BeschrÃ¤nkungen fÃ¼r Soldaten (S.Â 34â40) wid-
met er sich intensiv dem peculium castrense als privi-
legierter Sonderform eines normalen peculium fÃ¼r ei-
gentlich der patria potestas unterworfene HaussÃ¶hne
(S.Â 41â52). Er kann hier erweisen, wie das zu-
nÃ¤chst von Augustus eingefÃ¼hrte enge Rechtsinsti-
tut nach und nach im Zuge der Dogmatisierung des
rÃ¶mischen Rechts in die verschiedenen Bereiche wie
Erb- und Schuldrecht erweitert und in die Systematik der

rÃ¶mischen Juristen eingebaut wurde.

Nach einem kurzen Einblick in das sicherlich mit
anderen theoretischen AnsÃ¤tzen, etwa religionswis-
senschaftlichen Fragestellungen, mehr zu erschlieÃende
und damit Ã¼ber den Bereich der potentiellen politisch-
konspirativen Bedrohung fÃ¼r die kaiserliche Macht
hinausgehende Kollegienwesen im MilitÃ¤r (S.Â 53â55)
widmet sich Schmetterer konzise dem Eherecht (S.Â
56â75) und â daraus folgend â dem Erbrecht (S.Â 76â82).
FÃ¼r das Eherecht erweist er durch die Analyse der
relevanten Quellenzeugnisse nachvollziehbar, dass bis
in severische Zeit zwar kein Ehe-, jedoch ein Heirats-
verbot fÃ¼r Soldaten wÃ¤hrend der Dienstzeit existier-
te. Zudem zeigt er die weitgehenden Testierfreiheiten
rÃ¶mischer Soldaten und die daraus erwachsenden Fol-
gen auf. Mit dem ius postliminii fÃ¼r Kriegsgefangene
berÃ¼hrt er anschlieÃend wiederum einen Bereich, der
den rÃ¶mischen Juristen Kopfzerbrechen ob der Auswir-
kungen auf die Rechtssystematik bereitete (S.Â 83â87),
insofern in gewissen Bereichen das fiktive Weiterbe-
stehen des vormaligen Rechtsstatus angenommen wur-
de, hingegen fÃ¼r Ehe und Besitz dies in der Regel
nicht der Fall war; auch hier kÃ¶nnte man die Quel-
lenbasis Ã¼ber die juristische Literatur hinaus noch be-
trÃ¤chtlich erweitern. Vgl. dazu nur Oliver Stoll, âNul-
la erunt bella, nulla captivitasâ? Aspekte der Kriegsge-
fangenschaft und Gefangene als Mediatoren rÃ¶mischer
Technologie im Sasanidenreich, in: Sven GÃ¼nther / Kai
Ruffing / Oliver Stoll, Pragmata. BeitrÃ¤ge zur Wirt-
schaftsgeschichte der Antike im Gedenken an Harald
Winkel, Wiesbaden 2007, S.Â 117â149.

Der nÃ¤chste Abschnitt widmet sich der in den
letzten Jahren insbesondere aufgrund der systemati-
schen Auswertung der MilitÃ¤rdiplome boomenden Er-
forschung der Veteranen (S.Â 88â111); Schmetterer un-
tersucht zuerst die mit der Entlassung verbundene Ab-
findung mit Geld bzw. Land. Dabei geht er auch kurz auf
die Finanzierung mithilfe des aerariummilitare ein. Dazu
jetzt auch Sven GÃ¼nther, Vectigalia nervos esse rei publi-
cae. Die indirekten Steuern in der RÃ¶mischen Kaiser-
zeit von Augustus bis Diokletian, Wiesbaden 2008, bes.
S.Â 57â59. Sein Hauptaugenmerk liegt in diesem Kapi-
tel aber auf der Verleihung der civitas und des conubi-
um sowie der Auswertung der MilitÃ¤rdiplome. Neue-
re Funde und Forschungen nicht verzeichnend Vgl. bei-
spielsweise die fortlaufende Publikation in der Zeitschrift
fÃ¼r Papyrologie und Epigraphik; siehe auch die on-
line gestellten Diplome unter (10.02.2013). Zur neue-
ren Forschung vgl. nur den wichtigen Kolloquiums-
band von Michael A. Speidel / Hans Lieb (Hrsg.), Mi-
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litÃ¤rdiplome. Die ForschungsbeitrÃ¤ge der Berner Ge-
sprÃ¤che von 2004, Stuttgart 2007, den der Autor jedoch
nicht berÃ¼cksichtigt. , stellt er das typische Formular ei-
nes MilitÃ¤rdiploms ebenso wie die wichtigsten rechtli-
chen Regelungen vor, gegliedert nach den unterschiedli-
chen Statusgruppen innerhalb der Armee. AbschlieÃend
legt er die Bereiche der Steuer- und Leiturgiebefreiung
dar, die Veteranen, zum Teil differenziert nach Entlas-
sungsstatus, zugute kamen. In einem kurzen âResumeeâ
(sic!) (S.Â 112â114) zieht Schmetterer den Schluss, dass
es sich bei der Rechtsstellung der Soldaten um ein Expo-
niertsein im doppelten Sinne gehandelt habe: Einerseits
seien die Soldaten in vielen Rechtsbereichen gegenÃ¼ber
den normalen BÃ¼rgern des RÃ¶mischen Reiches bevor-
zugt, andererseits auch aufgrund des Machtfaktors deut-
lich stÃ¤rker eingehegt worden.

So sehr dieses Ergebnis und die dargebrachte
Ãbersicht zu den verschiedenen Rechtsbereichen zu-
friedenstellen mag, so differenziert muss man ab-
schlieÃend die QualitÃ¤t der Studie beurteilen: Abge-
sehen von stÃ¶renden orthographischen Ungereimthei-
ten im Deutschen wie in denQuellensprachen hÃ¤tte die
Arbeit durch eine quellenkritischere, auch andere Quel-
lengattungen neben der juristischen Literatur intensiver
ausleuchtende Analyse gerade in den nur deskriptiv dar-
gebrachten Teilen noch mehr an Erkenntnisgewinn lie-
fern kÃ¶nnen. Dass dieserMangel vor allem auf eine feh-
lende Fragestellung zurÃ¼ckgefÃ¼hrt werden muss, ist
angesichts der fÃ¼r das GefÃ¼ge der RÃ¶mischen Kai-
serzeit Ã¼beraus relevanten Thematik umso schmerz-
licher. Immerhin dÃ¼rfte Schmetterers Zusammenstel-
lung der verschiedenen Rechtsbereiche eine gute Basis
fÃ¼r weitere Forschungen gelegt haben.
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